
Beilage Nr. 9/2009 
LG – 05554-2008/0001 

E N T W U R F 
 
 

Gesetz, mit dem das Gesetz über die äußere Organisation der öffentlichen 
Pflichtschulen und öffentlichen Schülerheime im Lande Wien und über die Zu-
sammensetzung des Kollegiums des Stadtschulrates für Wien (Wiener Schul-
gesetz – WrSchG) und das Wiener Kindertagesheimgesetz - WKTHG geändert 

wird 
 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 
 

Artikel I 
 

Das Wiener Schulgesetz, LGBl. für Wien Nr. 20/1976, zuletzt geändert durch 
das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 37/2008, wird wie folgt geändert: 

 
1. In § 8 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 

 
„(1a) Volksschulen sind je nach den örtlichen Erfordernissen zu führen 
1. als selbständige Volksschulen oder 
2. als Volksschulklassen, die einer Hauptschule oder einer Sonderschule 

angeschlossen sind oder 
3. als Expositurklassen (§ 39) einer selbständigen Volksschule.“ 

 
2. In § 8 Abs. 2 wird nach dem Zitat „Abs. 1“ das Zitat „und 1a“ eingefügt. 

 
3. Nach § 11 wird folgender § 11a samt Überschrift eingefügt: 

 
„Organisationsformen 

 
§ 11a. (1) Hauptschulen sind je nach den örtlichen Erfordernissen zu führen 
1. als selbständige Hauptschulen oder 
2. als Hauptschulklassen, die einer Volksschule, einer Sonderschule oder einer 

Polytechnischen Schule angeschlossen sind oder 
3. als Expositurklassen (§ 39) einer selbständigen Hauptschule. 

 
(2) Die Organisationsform gemäß Abs. 1 legt nach den örtlichen Gegebenheiten 

der Stadtschulrat für Wien fest. Vor der Entscheidung ist das Schulforum und das 
Kollegium des Stadtschulrates für Wien zu hören und die Zustimmung des Schul-
erhalters einzuholen.“ 
 
4. Nach § 14 wird folgender § 14a samt Überschrift eingefügt: 
 

„Modellversuche zur Weiterentwicklung der Sekundarstufe I 
 

§ 14a. (1) Zur Durchführung von Modellversuchen zur Weiterentwicklung der 
Sekundarstufe I gemäß § 7a des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 
242/1962, in der Fassung BGBl. I Nr. 26/2008, kann zur Umsetzung der vom zu-
ständigen Bundesminister zu erlassenden Modellpläne von den Bestimmungen 
der §§ 11 Abs. 2 und 3, 57 Abs. 5a und 58 im notwendigen Ausmaß mit Zustim-
mung des Schulerhalters abgewichen werden. 
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(2) Gleichzeitig gilt § 80 mit der Maßgabe, dass Hauptschulen, an denen Mo-
dellversuche im Sinne des Abs. 1 geführt werden, zusätzlich in den davon betrof-
fenen Bereichen eine auf den Modellversuch hinweisende Bezeichnung zu führen 
haben.“ 

 
5. § 16 Abs. 1 lautet: 
 

„(1) Sonderschulen sind je nach den örtlichen Erfordernissen zu führen 
1.  als selbständige Schulen oder 
2.  als Sonderschulklassen, die einer Volks- oder Hauptschule, einer Polytech-

nischen Schule oder einer Sonderschule anderer Art angeschlossen sind. 
Auf Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der Volksschule geführt werden, 
findet § 8 Abs. 1 und 2 Anwendung.  
In den Fällen der Z 2 ist bei ganztägigen Schulformen im Betreuungsteil eine in-
tegrative Gruppenbildung anzustreben. Ferner können in einer Sonderschul-
klasse Abteilungen eingerichtet werden, die verschiedenen Sonderschularten 
entsprechen.“ 

 
6. In § 18 Abs. 1 wird die Zahl „15“ durch die Zahl „13“ ersetzt. 
 
7. § 20 lautet: 
 

„§ 20. (1) Polytechnische Schulen sind je nach den örtlichen Erfordernissen  
zu führen 

1. als selbständige Polytechnische Schulen oder 
2. als Klassen von Polytechnischen Schulen, die einer Volksschule, einer 

Hauptschule oder einer Sonderschule angeschlossen sind oder 
3. als Expositurklasse (§ 39) einer selbständigen Polytechnischen Schule. 

 
(2) Die Organisationsform gemäß Abs. 1 legt nach den örtlichen Gegebenheiten 

der Stadtschulrat für Wien fest. Vor der Entscheidung ist der Schulgemeinschafts-
ausschuss und das Kollegium des Stadtschulrates für Wien zu hören und die Zu-
stimmung des Schulerhalters einzuholen.“ 
 
8. § 27a lautet: 
 

„§ 27a. In den Schuljahren 2008/09 und 2009/10 können an Volksschulen ein-
schließlich der Vorschulstufe, an Hauptschulen und an Polytechnischen Schulen 
jedenfalls ab einer Schülerzahl von acht Schülern, die wegen mangelnder Kennt-
nis der Unterrichtssprache als außerordentliche Schüler aufgenommen wurden, 
Sprachförderkurse eingerichtet werden. Sprachförderkurse dauern höchstens ein 
Unterrichtsjahr und können auch schulstufen-, schul- oder schulartübergreifend 
geführt werden. Für Sprachförderkurse sind die erforderlichen Lehrer vorzusehen.“ 
 
9. Die Überschrift des VII. Abschnittes des II. Hauptstückes lautet: 
 

„Ganztägige Schulformen, Campus und Schülerheime“ 
 
10. Nach § 29 wird folgender § 29a samt Überschrift eingefügt: 
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„Campus 
 

§ 29a. Ganztägige Schulformen gemäß § 29 und Kinderbetreuungseinrichtun-
gen gemäß § 3 Abs. 1 Wiener Kindertagesheimgesetz, LGBl. für Wien Nr. 
17/2003, in der geltenden Fassung, können als gemeinsame Bildungseinrichtun-
gen geführt werden und führen die Bezeichnung Campus. Die Entwicklung und 
Koordinierung aller Campusstandorte obliegt einem zu bestellenden Campusleiter. 
Zur organisatorischen Abwicklung können an den jeweiligen Campusstandorten 
Campusadministratoren bestellt werden.“ 
 
11. § 31 Abs. 1 lautet: 
 

„(1) Über die Organisationsform, den Aufbau der Pflichtschulen, über die Füh-
rung ganztägiger Schulformen und die Führung eines Campus an allgemein bil-
denden Pflichtschulen sowie über die Organisationsform der Schülerheime ent-
scheidet die Landesregierung.“ 
 
12. In § 31 Abs. 3 wird die Wortfolge „Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 
242/1962“ durch die Wortfolge „Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, 
in der Fassung BGBl. I Nr. 26/2008“ ersetzt. 
 
13. § 40 Abs. 1 lautet: 
 

„(1) Die Errichtung, Teilung, Auflassung und Verlegung einer Pflichtschule, die 
Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung einer allgemein bildenden Pflicht-
schule als ganztägige Schulform oder Campus, die Festlegung der Organisations-
form der Tagesbetreuung sowie die Errichtung und Auflassung eines Schülerhei-
mes bedarf der Bewilligung der Landesregierung.“ 
 
14. In § 57 Abs. 2 und 8 wird das Wort „Leibesübungen“ durch die Wortfolge „Be-
wegung und Sport“ ersetzt. 
 

Artikel II 
 

Das Wiener Kindertagesheimgesetz, LGBl. für Wien Nr. 17/2003, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 46/2007, wird wie folgt geändert: 
 
In § 3 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 
 

„(1a) Kindertagesheime gemäß § 3 Abs. 1 und ganztägige Schulformen gemäß 
§ 29 Wiener Schulgesetz, LGBl. für Wien Nr. 20/1976, in der geltenden Fassung, 
können unter den Voraussetzungen des § 29a Wiener Schulgesetz als gemein-
same Bildungseinrichtungen geführt werden und führen die Bezeichnung Cam-
pus.“ 

 
Artikel III 

 
1. Artikel I Ziffer 4 und 12 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. 
 
2. Artikel I Ziffer 8 tritt mit 1. September 2008 in Kraft. 
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3. Artikel I Ziffer 6 tritt für die erste, fünfte und neunte Schulstufe (Berufsvorberei-
tungsjahr) mit 1. September 2008, für die zweite und sechste Schulstufe mit 1. 
September 2009, für die dritte und siebente Schulstufe mit 1. September 2010 und 
für die vierte und achte Schulstufe mit 1. September 2011 in Kraft. 
 
4. Artikel I Ziffer 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 und Artikel II treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
 
 
 
 
Der Landeshauptmann:     Der Landesamtsdirektor: 

 



 

Vorblatt 
 
Problem: 
 
Durch die Novelle zum Schulorganisationsgesetz, BGBl. I Nr. 26/2008, wurde die 
Möglichkeit zur Führung von Modellversuchen zur Weiterentwicklung der Sekundar-
stufe I geschaffen. Die mit dem 2. Schulrechtspaket 2005 befristet eingeführten 
Sprachförderkurse an Volksschulen wurden mit der Novelle zum Schulorganisations-
gesetz, BGBl. I Nr. 116/2008, verlängert und auf die Hauptschulen und Polytechni-
schen Schulen erweitert. Gleichzeitig wurde die Klassenschülerzahl an sonstigen 
Sonderschulen von 15 auf 13 Schülerinnen und Schüler gesenkt und die Organisati-
onsformen der allgemein bildenden Pflichtschulen erweitert. Die entsprechenden An-
passungen sind auf landesgesetzlicher Ebene geboten. 
 
Gleichzeitig sollen im Wiener Schulgesetz und im Wiener Kindertagesheimgesetz die 
Voraussetzungen für die Errichtung und Führung gemeinsamer Bildungseinrichtun-
gen für schulpflichtige und nicht schulpflichtige Kinder in Form eines Campus ge-
schaffen werden. 
 
Ziele: 
 
Schaffung der Voraussetzungen zur Durchführung von Modellversuchen auf der Se-
kundarstufe I, die die äußere Organisation der öffentlichen Pflichtschulen berühren. 
 
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit mangelnder Kenntnis der Unterrichts-
sprache im Bereich der Volks- und Hauptschulen sowie der Polytechnischen Schulen 
durch Sprachförderkurse, damit diese dem Unterricht der jeweiligen Schulstufe fol-
gen können. 
 
Senkung der Klassenschülerzahl an sonstigen Sonderschulen von 15 auf 13 Schüle-
rinnen und Schüler. 
 
Adaptierung der Organisationsformen der allgemein bildenden Pflichtschulen. 
 
Einrichtung und Führung von gemeinsamen Bildungseinrichtungen für schulpflichtige 
und nicht schulpflichtige Kinder (Campus). 
 
Inhalt/Problemlösung: 
 
Novellierung des Gesetzes über die äußere Organisation der öffentlichen Pflichtschu-
len und öffentlichen Schülerheime im Lande Wien und über die Zusammensetzung 
des Kollegiums des Stadtschulrates für Wien (Wiener Schulgesetz - WrSchG) und 
des Wiener Kindertagesheimgesetzes - WKTHG. 
 
Alternativen: 
 
keine 
 
Auswirkungen des Regelungsvorhabens: 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
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Sofern Modellversuche auf der Sekundarstufe I die äußere Organisation der öffentli-
chen Hauptschulen berühren, können Kosten für die Stadt Wien entstehen. Durch 
die übrigen grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des Schulorganisationsgesetzes 
entstehen der Stadt Wien keine Mehrkosten. 
 
Durch die Führung von gemeinsamen Bildungseinrichtungen (Campus) entstehen 
Personalkosten für die Stadt Wien. 
 
Für den Bund und die übrigen Gebietskörperschaften entstehen durch dieses Gesetz 
keine neuen finanziellen Belastungen. 
 
Wirtschaftspolitische Auswirkungen: 
 
--  Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Öster- 
      reich: 
 
Modellversuche auf der Sekundarstufe I vermitteln auf Grund der inneren Differenzie-
rung den Schulabgängerinnen und Schulabgängern eine ihren Interessen, Neigun-
gen und Begabungen entsprechende bessere Ausbildung für die künftige berufliche 
Laufbahn. 
 
Sprachförderkurse bilden die Basis für erfolgreiche schulische Leistungen und für die 
künftige berufliche Laufbahn. 
 
Die gemeinsame schulische Entwicklung im Rahmen eines Campus ermöglicht die 
Berücksichtigung unterschiedlicher Entwicklungsstufen der Kinder beim Eintritt in die 
Schulpflicht. Die dadurch mögliche Förderung wirkt auch auf künftige Entwicklungs-
stufen bis hin zur beruflichen Laufbahn. 
 
--  Sonstige wirtschaftspolitische Auswirkungen: 
 
keine 
 
--  Auswirkungen in umweltpolitischer, konsumentenschutzpolitischer sowie 

sozialer Hinsicht: 
 
Mit Modellversuchen auf der Sekundarstufe I wird chancengleicher Zugang zu Bil-
dung, unabhängig der sozialen Herkunft, geschaffen. 
 
Sprachförderkurse führen zu einer Verbesserung der sozialen Situation von Schüle-
rinnen und Schülern mit Sprachdefiziten.  
 
Der mit der Führung eines Campus verbundene Nahtstellenabbau zwischen den ein-
zelnen Bildungsbereichen fördert dauerhafte und stabile soziale Beziehungen zwi-
schen den am Bildungsleben Beteiligten. 
 
Geschlechtsspezifische Auswirkungen: 
 
Sprachförderkurse – mehr Chancengleichheit – Verringerung von geschlechterspezi-
fischen Unterschieden. Modellversuche auf der Sekundarstufe I und gemeinsame 
Bildungseinrichtungen (Campus) – Verringerung der Begleitarbeit – Ausbau ganztä- 
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giger Schulformen - Unterstützung der Erziehungsberechtigten. (vgl. hiezu die Erläu-
terungen im Allgemeinen Teil) 
 
Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
 
Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts 
der Europäischen Union. 
 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
 
keine 
 
 

Erläuterungen 
 
 

A. Allgemeiner Teil 
 
Die äußere Organisation (Aufbau, Organisationsformen, Errichtung, Erhaltung, Auf-
lassung, Sprengel, Klassenschülerzahlen und Unterrichtszeit) der öffentlichen 
Pflichtschulen ist nach Art. 14 Abs. 3 lit. b B-VG Bundessache in der Grundsatzge-
setzgebung. Landessache ist die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Voll-
ziehung. 
 
Mit der Novelle zum Schulorganisationsgesetz, BGBl. I Nr. 26/2008, wurden Modell-
versuche zur Weiterentwicklung der Sekundarstufe I (Hauptschule und Unterstufe 
der allgemein bildenden höheren Schulen) geschaffen und damit ein erster wichtiger 
Schritt in Richtung einer gemeinsamen Ausbildung der 10 bis 14-jährigen Schülerin-
nen und Schüler gesetzt. 
 
Mit dem 2. Schulrechtspaket 2005, BGBl. I Nr. 20/2006, wurden befristet für die 
Schuljahre 2006/07 und 2007/08 Sprachförderkurse für den Bereich der Volksschule 
eingeführt. Mit der Novelle zum Schulorganisationsgesetz, BGBl. I Nr. 116/2008, wur-
den diese Sprachförderkurse befristet für weitere zwei Schuljahre verlängert und ne-
ben den Volksschulen auf die Hauptschulen und Polytechnischen Schulen ausgewei-
tet. 
 
Des Weiteren wurde mit der Novelle zum Schulorganisationsgesetz, BGBl. I Nr. 
116/2008, die Klassenschülerzahl an sonstigen Sonderschulen von 15 auf 13 Schü-
lerinnen und Schüler gesenkt und für die Volksschulen, Hauptschulen und Polytech-
nischen Schulen ein Richtwert von 25 Schülerinnen und Schüler pro Klasse festge-
legt. Die Senkung der Klassenschülerzahlen in den Volksschulen, Hauptschulen und 
Polytechnischen Schulen von 30 auf 25 wurde im Wiener Schulgesetz bereits umge-
setzt (LGBl. für Wien Nr. 15/2007). Gleichzeitig wurden mit der genannten Novelle 
zum Schulorganisationsgesetz die Organisationsformen für die Volksschulen, Haupt-
schulen und Polytechnischen Schulen erweitert. 
 
Im Rahmen der vom Bund erlassenen Grundsatzbestimmungen hat der Landesge-
setzgeber nunmehr die entsprechenden Ausführungsbestimmungen zu erlassen. 
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Zudem sollen die Voraussetzungen für die Errichtung und Führung von gemeinsa-
men Bildungseinrichtungen für schulpflichtige und nicht schulpflichtige Kinder (Cam-
pus) geschaffen werden. 
 
Kosten: 
 
1. Modellversuche zur Weiterentwicklung der Sekundarstufe I: 
 
Sofern Modellversuche die äußere Organisation der öffentlichen Hauptschulen be-
rühren, können Kosten für die Stadt Wien entstehen. Diese können jedoch erst an 
Hand der von der zuständigen Bundesministerin oder vom zuständigen Bundesminis-
ter künftig, auf Grundlage des Antrages des Stadtschulrates für Wien, zu erlassen-
den Modellplänen, beurteilt werden. Auf Grund der vorwiegend pädagogischen Ziel-
setzungen der Modellversuche, ist jedoch von allenfalls geringen Mehrkosten für die 
Stadt Wien auszugehen. Zudem kann zur Umsetzung der Modellpläne von den Be-
stimmungen der äußeren Organisation der Hauptschulen nur mit Zustimmung des 
Schulerhalters abgewichen werden. 
 
Die Modellpläne haben auch das Ausmaß des verschränkten Einsatzes von Lehre-
rinnen und Lehrern der Hauptschulen sowie der allgemein bildenden höheren Schu-
len festzulegen. Dabei ist jedenfalls das Auslangen im Rahmen der vom Bundesmi-
nisterium für Unterricht, Kunst und Kultur genehmigten Stellenpläne für Lehrerinnen 
und Lehrer an öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen zu finden. 
 
2. Zeitlich limitierte Sprachförderkurse: 
 
Für den Bereich der zeitlich limitierten Sprachförderkurse werden für die Stadt Wien 
keine Kosten anfallen, da die für die Abhaltung der Sprachförderkurse notwendigen 
Landeslehrerinnen und Landeslehrer vom Bund im Rahmen der vom Bundesministe-
rium für Unterricht, Kunst und Kultur zu genehmigenden Stellenpläne bereitzustellen 
sind. 
 
3. Senkung der Klassenschülerzahl an sonstigen Sonderschulen: 
 
Auf Grund der vorhandenen Raumressourcen an sonstigen Sonderschulen ist bei 
gleichbleibender Schülerzahl in Verbindung mit etwaig erforderlichen Maßnahmen 
der Schülerstromlenkung von keinen zusätzlichen baulichen Maßnahmen zur Schaf-
fung von Klassenräumen auszugehen. 
 
Ein durch die Senkung der Klassenschülerzahl bedingter erhöhter Lehrerinnen- und 
Lehrereinsatz ist im Rahmen der vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur zu genehmigenden Stellenpläne zu bedecken. 
 
4. Adaptierung der Organisationsformen der allgemein bildenden Pflichtschulen: 
 
Durch die Adaptierung der Organisationsformen der gegenständlichen allgemein bil-
denden Pflichtschulen entstehen der Stadt Wien keine Mehrkosten. 
 
5. Campus: 
 
Für die Campusleiterin oder den Campusleiter - die/der für die Entwicklung und Ko-
ordinierung  aller  Campusstandorte  zuständig  ist - ist analog zu  den  Jahreskosten  
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einer Bezirksschulinspektorin oder eines Bezirksschulinspektors bzw. einer Verwal-
tungsbeamtin oder eines Verwaltungsbeamten der Dienstklasse VII von jährlichen 
Personalkosten in der Höhe von rund 70.000,-- EUR auszugehen. 
 
Für eine Campusadministratorin oder einen Campusadministrator (Verwendungs-
gruppe B oder C) ist von jährlichen Gesamtpersonalkosten von zumindest rund 
40.000,-- auszugehen. 
 
 
Nähere Ausführungen zu den geschlechtsspezifischen Auswirkungen: 
 
Durch Sprachförderkurse werden Schülerinnen und Schüler mit Sprachdefiziten in 
ihrer künftigen schulischen Laufbahn gefördert und somit ein wesentlicher Beitrag zu 
mehr Chancengleichheit im Bildungsweg und im Berufsleben geleistet. Insbesondere 
sollen dadurch auch geschlechtsspezifische Unterschiede in sozialer und ausbil-
dungsmäßiger Hinsicht sowohl für Schülerinnen als auch für Schüler mit Migrations-
hintergrund verringert werden. 
 
Zur Neuregelung betreffend Campus ist auszuführen, dass dieses Modell durch die 
Schaffung gemeinsamer Bildungseinrichtungen für schulpflichtige und nicht schul-
pflichtige Kinder eine Reduzierung der Begleitwege bewirkt und somit eine wesentli-
che Unterstützung für Eltern, insbesondere für Alleinerziehende, darstellt. 
 
Gleichzeitig trägt dieses neue Modell einer gemeinsamen Bildungseinrichtung (ganz-
tägige Schulform und Kinderbetreuungseinrichtung) zum Ausbau der Betreuungs-
möglichkeiten bei und unterstützt damit maßgeblich Eltern und insbesondere Allein-
erziehende. Dies gilt auch für Modellversuche zur Weiterentwicklung der Sekundar-
stufe I, die nach Maßgabe der vorhandenen Ressourcen ganztägige Betreuung vor-
sehen. 
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B. Besonderer Teil 
 
Zu Art I Z 1, 2, 3, 5, 7 (§ 8 Abs. 1a und 2, § 11a, § 16 Abs. 1, § 20) 
 
Mit diesen Bestimmungen werden die im Wiener Schulgesetz bestehenden Bestim-
mungen hinsichtlich der Organisation von Volksschulen, Hauptschulen und Poly-
technischen Schulen ergänzt. 
 
Die Führung von Expositurklassen war schon bisher im § 39 Wiener Schulgesetz 
vorgesehen und wird nunmehr zur Klarstellung in die Bestimmungen über die Orga-
nisationsformen der Volksschulen, Hauptschulen und Polytechnischen Schulen auf-
genommen. 
 
Das Modell der Führung einer Schule nicht als selbständige Schule, sondern in Form 
einer Klasse, die einer anderen allgemein bildenden Pflichtschule angeschlossen ist, 
ist im Bereich der Sonderschulen und Polytechnischen Schulen bereits geltendes 
Recht. Dies wird nunmehr auch auf die Volksschulen und Hauptschulen ausgeweitet. 
 
Die Bestimmung des § 16 Abs. 1, betreffend die Organenisationsform der Sonder-
schulen, wurde entsprechend der geänderten Bestimmung des § 8 adaptiert. 
 
Zu Art I Z 4 (§ 14a) 
 
Mit dieser Bestimmung wird die Voraussetzung zur Durchführung von Modellversu-
chen auf der Sekundarstufe I (Hauptschule und Unterstufe der allgemein bildenden 
höheren Schulen) geschaffen, wenn diese die äußere Organisation der öffentlichen 
Hauptschulen berühren. Zu diesem Zweck kann zur Umsetzung der Modellpläne mit 
Zustimmung des Schulerhalters von den Bestimmungen der §§ 11 Abs. 2 und 3, 57 
Abs. 5a und 58 Wiener Schulgesetz im notwendigen Ausmaß abgewichen werden. 
 
Gemäß § 7a Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung BGBl. I 
Nr. 26/2008, kann die zuständige Bundesministerin oder der zuständige Bundesmi-
nister auf Antrag eines Landesschulrates/des Stadtschulrates für Wien beginnend in 
den Schuljahren 2008/09 bis 2011/12 an allgemein bildenden Schulen zur Individua-
lisierung von Bildungslaufbahnen und im Sinne einer Verschiebung der Bildungslauf-
bahnentscheidung Modellversuche zur Weiterentwicklung der Sekundarstufe I ein-
richten und durchführen. Die zuständige Bundesministerin/der zuständige Bundes-
minister kann auf Grundlage des Antrages des Landesschulrates/des Stadtschulra-
tes für Wien die Modellpläne, die die Details der Umsetzung des Antrages regeln, 
erlassen. 
 
Jeder Modellversuch hat sich auf einen klar definierten Standort zu beziehen und auf 
einen Zeitraum von 4 Jahren zu erstrecken. In die Modellversuche dürfen nur jene 
Schulen der Sekundarstufe I einbezogen werden, an denen zwei Drittel der Lehrerin-
nen und Lehrer und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarstufe I dem Modellversuch gemäß § 7a Abs. 1 Schulorganisationsgesetz 
grundsätzlich zustimmen. 
 
Mit den Modellversuchen soll die Treffsicherheit in der Wahl der richtigen Schule 
(Bildungslaufbahnentscheidung) erhöht werden, was insbesondere durch die Verle-
gung der Entscheidung über die weitere Bildungslaufbahn von der 4. Schulstufe auf  
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die 8. Schulstufe verwirklicht werden soll. Der Schulbetrieb in den Modellversuchen 
soll dem Grundprinzip der Individualisierung folgen und durch zahlreiche Maßnah-
men der inneren Differenzierung die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die 
für sie richtige Bildungslaufbahn vorbereiten. 
 
Zu Art I Z 6 (§ 18 Abs. 1) 
 
Mit dieser Bestimmung wird die Klassenschülerhöchstzahl für sonstige Sonderschu-
len von 15 auf 13 herabgesetzt. 
 
Zu Art I Z 8 (§ 27a) 
 
Mit dieser Bestimmung werden die bisher schon im Rahmen des 2. Schulrechtspake-
tes 2005, BGBl. I Nr. 20/2006, befristet für die Schuljahre 2006/07 und 2007/08 ein-
geführten Sprachförderkurse für zwei weitere Schuljahre verlängert und neben den 
Volksschulen auch auf die Hauptschulen und Polytechnischen Schulen ausgeweitet. 
 
In den Schuljahren 2008/09 und 2009/10 können somit an Volksschulen (einschließ-
lich der Vorschulstufe), Hauptschulen und Polytechnischen Schulen Sprachförder-
kurse eingerichtet werden. 
 
Sprachförderkurse dienen der Vermittlung und weiteren Förderung der Kenntnisse 
der Unterrichtssprache. Dies ist erforderlich um bei vorliegenden Sprachdefiziten so 
rasch wie möglich dem Unterricht an der jeweiligen Schule folgen zu können. Zu die-
sem Zweck werden als schulische Integrationsmaßnahme in den genannten Schular-
ten jedenfalls ab einer Gruppe von acht außerordentlich aufgenommenen Schulkin-
dern Sprachförderkurse vorgesehen. Sprachförderkurse dauern höchstens ein Unter-
richtsjahr und können schulstufen-, schul- oder schulartübergreifend geführt werden. 
Sprachförderkurse sollen nicht nur parallel zum Unterricht in den Pflichtgegenstän-
den, sondern auch integrativ im Unterricht angeboten und geführt werden können. 
Dies fördert die Festigung der Klassengemeinschaft und die Integration von Kindern 
mit Sprachdefiziten. 
 
Der Stadtschulrat für Wien hat durch Verordnung (§ 28 Abs. 1 Z 6 Wiener Schulge-
setz) im Einvernehmen mit dem Schulerhalter zu bestimmen, bei welcher Mindest-
zahl von Schülerinnen und Schülern, die wegen mangelnder Kenntnis der Unter-
richtssprache als außerordentliche Schülerinnen oder Schüler aufgenommen wur-
den, Sprachförderkurse zu führen sind. Dabei muss sichergestellt sein, dass im Zuge 
der Bewirtschaftung der Landeslehrerstellenpläne die vom Bund zur Verfügung ge-
stellten Personalressourcen nicht überschritten werden. 
 
Zu Art I Z 9, 10, 11, 13 und Artikel II (§ 29a, § 31 Abs. 1, § 40 Abs. 1 Wiener Schul-
gesetz und § 3 Abs. 1a Wiener Kindertagesheimgesetz) 
 
Diese Bestimmungen ermöglichen die gemeinsame Einrichtung und Führung von 
ganztägigen Schulformen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Zur Abholung der 
Kinder unterschiedlicher Entwicklungsstufen und Vorbereitung auf die Schullaufbahn 
soll eine Verschmelzung der Nahtstelle zwischen Kindergarten und Volksschule er-
reicht werden. Damit werden die Voraussetzungen für einen modernen Bildungsweg, 
der Lernen und Freizeit ideal miteinander verbindet, geschaffen. Zum Einen beinhal-
tet das Campusmodell eine ganztägige Betreuung zum Anderen soll die Verbindung 
zwischen Kinderbetreuung und Schule durch eine gemeinsame Architektur und Infra- 
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struktur erzielt werden. Dies soll durch gemeinsame Eingangsbereiche, gemeinsam 
genutzte Sport- und Freiflächen und gemeinsame Bereiche zur Verköstigung erreicht 
werden. Auf pädagogischer Ebene soll die Nahtstelle Kinderbetreuung und Schule 
durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen Kindergarten-, Schul- und Freizeit-
pädagoginnen und -pädagogen geschlossen und durch verschränkten Personalein-
satz eine optimale Vernetzung dieser Bereiche erzielt werden. Gerade im letzten 
Kindergartenjahr und im ersten Schuljahr sollen Unterrichts- und Freizeitelemente 
durch die verschränkte Zusammenarbeit der obgenannten Pädagoginnen und Päda-
gogen sinnvoll eingesetzt und die Kinder entsprechend ihrer Entwicklungsstufe un-
terschiedlich gefördert werden. Hiezu ist eine entsprechend strukturierte Ablauforga-
nisation durch Verschränkung von Unterricht und Tagesbetreuung erforderlich, wel-
che die Rahmenbedingungen zur Umsetzung des dargestellten Wiener Campusmo-
dells für alle Standorte festsetzt. 
 
Die dargestellte Zusammenarbeit campusübergreifend zu entwickeln, koordinieren, 
steuern, optimieren und evaluieren obliegt der Campusleiterin oder dem Campuslei-
ter, die/der gleichzeitig Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für die vor Ort tätigen 
Personen ist. 
 
Für die einzelnen Bildungsbereiche Schule und Kinderbetreuungseinrichtung sind die 
jeweils pädagogischen Leiterinnen oder Leiter mit den damit verbundenen Aufgaben 
zu bestellen. Zur organisatorischen Abwicklung und administrativen Unterstützung 
der beiden Bildungsbereiche können Campusadministratorinnen oder Campusadmi-
nistratoren im erforderlichen Ausmaß eingesetzt werden. 
 
Zu Art I Z 12 (§ 31 Abs. 3) 
 
Diese Änderung berücksichtigt die Novelle zum Schulorganisationsgesetz, BGBl. I 
Nr. 26/2008. 
 
Zu Art I Z 14 (§ 57 Abs. 2 und 8) 
 
Mit dem ersten Schulrechtspaket 2005, BGBl. I Nr. 91/2005, wurde die Gegen-
standsbezeichnung „Leibesübungen“ durch die Gegenstandsbezeichnung „Bewe-
gung und Sport“ ersetzt. 
 



 

Änderung des Wiener Schulgesetzes 
 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 
 

Geltende Fassung 
 
§ 8. (1) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Organisationsform gemäß Abs. 1 legt nach den örtlichen 
Gegebenheiten der Stadtschulrat für Wien fest. Vor der Entschei-
dung ist das Schulforum und das Kollegium des Stadtschulrates 
für Wien zu hören und die Zustimmung des Schulerhalters einzu-
holen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fassung laut Entwurf 
 
§ 8. (1) ...  
 
(1a) Volksschulen sind je nach den örtlichen Erfordernissen 
zu führen 
1. als selbständige Volksschulen oder 
2. als Volksschulklassen, die einer Hauptschule oder einer 
Sonderschule angeschlossen sind oder 
3. als Expositurklassen (§ 39) einer selbständigen Volksschu-
le. 
(2) Die Organisationsform gemäß Abs. 1 und 1a legt nach den 
örtlichen Gegebenheiten der Stadtschulrat für Wien fest. Vor der 
Entscheidung ist das Schulforum und das Kollegium des Stadt-
schulrates für Wien zu hören und die Zustimmung des Schulerhal-
ters einzuholen. 
 

Organisationsformen 
 
§ 11a. (1) Hauptschulen sind je nach den örtlichen Erforder-
nissen zu führen 
1. als selbständige Hauptschulen oder 
2. als Hauptschulklassen, die einer Volksschule, einer Son-
derschule oder einer Polytechnischen Schule angeschlossen 
sind oder 
3. als Expositurklassen (§ 39) einer selbständigen Hauptschu-
le. 
(2) Die Organisationsform gemäß Abs. 1 legt nach den örtli-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 16. (1) Sonderschulen sind je nach den örtlichen Erfordernissen 
zu führen 
1. als selbständige Schulen oder 
2. als Sonderschulklassen, die einer Volks- oder Hauptschule, 
einer Polytechnischen Schule oder einer Sonderschule anderer 
Art angeschlossen sind. 
Auf Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der Volksschule ge-
führt werden, findet § 8 Anwendung. 
In den Fällen der Z 2 ist bei ganztägigen Schulformen im Betreu-
ungsteil eine integrative Gruppenbildung anzustreben. Ferner 

chen Gegebenheiten der Stadtschulrat für Wien fest. Vor der 
Entscheidung ist das Schulforum und das Kollegium des 
Stadtschulrates für Wien zu hören und die Zustimmung des 
Schulerhalters einzuholen. 
 
„Modellversuche zur Weiterentwicklung der Sekundarstufe I 

 
§ 14a. (1) Zur Durchführung von Modellversuchen zur Weiter-
entwicklung der Sekundarstufe I gemäß § 7a des Schulorga-
nisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung BGBl. I 
Nr. 26/2008, kann zur Umsetzung der vom zuständigen Bun-
desminister zu erlassenden Modellpläne von den Bestim-
mungen der §§ 11 Abs. 2 und 3, 57 Abs. 5a und 58 im not-
wendigen Ausmaß mit Zustimmung des Schulerhalters ab-
gewichen werden. 
 
(2) Gleichzeitig gilt § 80 mit der Maßgabe, dass Hauptschulen, 
an denen Modellversuche im Sinne des Abs. 1 geführt wer-
den, zusätzlich in den davon betroffenen Bereichen eine auf 
den Modellversuch hinweisende Bezeichnung zu führen ha-
ben.“ 
 
§ 16. (1) Sonderschulen sind je nach den örtlichen Erfordernissen 
zu führen 
1. als selbständige Schulen oder 
2. als Sonderschulklassen, die einer Volks- oder Hauptschule,  
einer Polytechnischen Schule oder einer Sonderschule anderer 
Art angeschlossen sind. 
Auf Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der Volksschule ge-
führt werden, findet § 8 Abs. 1 und 2 Anwendung.  
In den Fällen der Z 2 ist bei ganztägigen Schulformen im Betreu-
ungsteil eine integrative Gruppenbildung anzustreben. Ferner 



 

können in einer Sonderschulklasse Abteilungen eingerichtet wer-
den, die verschiedenen Sonderschularten entsprechen. 
 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
(6) ... 
 
§ 18. (1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse einer Sonderschule 
für blinde Kinder, einer Sonderschule für Gehörlose und einer 
Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder darf acht, die Zahl 
der Schüler in einer Klasse einer Sonderschule für sehbehinderte 
Kinder, einer Sonderschule für schwerhörige Kinder und einer 
Heilstättenschule darf zehn und die Zahl der Schüler in einer 
Klasse einer sonstigen Sonderschule darf 15 nicht übersteigen. 
(2) ... 
(3) ... 
 
§ 20. Die Polytechnische Schule ist als selbständige Schule zu 
führen. Ist die Schülerzahl für die Führung als selbständige Schule 
zu gering, so kann die Polytechnische Schule in organisatori-
schem Zusammenhang mit einer Hauptschule oder einer Sonder-
schule geführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

können in einer Sonderschulklasse Abteilungen eingerichtet wer-
den, die verschiedenen Sonderschularten entsprechen. 
 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
(6) ... 
 
§ 18. (1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse einer Sonderschule 
für blinde Kinder, einer Sonderschule für Gehörlose und einer 
Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder darf acht, die Zahl 
der Schüler in einer Klasse einer Sonderschule für sehbehinderte 
Kinder, einer Sonderschule für schwerhörige Kinder und einer 
Heilstättenschule darf zehn und die Zahl der Schüler in einer 
Klasse einer sonstigen Sonderschule darf 13 nicht übersteigen. 
(2) ... 
(3) ... 
 
§ 20. (1) Polytechnische Schulen sind je nach den örtlichen 
Erfordernissen zu führen 
1. als selbständige Polytechnische Schulen oder 
2. als Klassen von Polytechnischen Schulen, die einer Volks-
schule, einer Hauptschule oder einer Sonderschule ange-
schlossen sind oder 
3. als Expositurklasse (§ 39) einer selbständigen Polytechni-
schen Schule. 
 
(2) Die Organisationsform gemäß Abs. 1 legt nach den örtli-
chen Gegebenheiten der Stadtschulrat für Wien fest. Vor der 
Entscheidung ist der Schulgemeinschaftsausschuss und das 
Kollegium des Stadtschulrates für Wien zu hören und die Zu-



 

 
 
§ 27a. In den Schuljahren 2006/07 und 2007/08 können in der 
Vorschulstufe sowie in den ersten vier Schulstufen jedenfalls ab 
einer Schülerzahl von acht Schülern, die wegen mangelnder 
Kenntnis der Unterrichtssprache als außerordentliche Schüler 
aufgenommen wurden, Sprachförderkurse eingerichtet werden. 
Sprachförderkurse dauern höchstens ein Unterrichtsjahr und kön-
nen auch schulstufen- oder schulübergreifend geführt werden. Für 
Sprachförderkurse sind die erforderlichen Lehrer vorzusehen. 
 
 
 

VII. Abschnitt 
 

Ganztägige Schulformen und Schülerheime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 31. (1) Über die Organisationsform, den Aufbau der Pflichtschu-
len und über die Führung ganztägiger Schulformen an allgemein-
bildenden Pflichtschulen sowie über die Organisationsform der 

stimmung des Schulerhalters einzuholen. 
 
§ 27a. In den Schuljahren 2008/09 und 2009/10 können an 
Volksschulen einschließlich der Vorschulstufe, an Haupt-
schulen und an Polytechnischen Schulen jedenfalls ab einer 
Schülerzahl von acht Schülern, die wegen mangelnder 
Kenntnis der Unterrichtssprache als außerordentliche Schü-
ler aufgenommen wurden, Sprachförderkurse eingerichtet 
werden. Sprachförderkurse dauern höchstens ein Unter-
richtsjahr und können auch schulstufen-, schul- oder schul-
artübergreifend geführt werden. Für Sprachförderkurse sind 
die erforderlichen Lehrer vorzusehen. 
 

VII. Abschnitt 
 

Ganztägige Schulformen, Campus und Schülerheime  
 

Campus 
 
§ 29a. Ganztägige Schulformen gemäß § 29 und Kinder-
betreuungseinrichtungen gemäß § 3 Abs. 1 Wiener Kinderta-
gesheimgesetz, LGBl. für Wien Nr. 17/2003, in der geltenden 
Fassung, können als gemeinsame Bildungseinrichtungen ge-
führt werden und führen die Bezeichnung Campus. Die Ent-
wicklung und Koordinierung aller Campusstandorte obliegt 
einem zu bestellenden Campusleiter. Zur organisatorischen 
Abwicklung können an den jeweiligen Campusstandorten 
Campusadministratoren bestellt werden. 
 
§ 31. (1) Über die Organisationsform, den Aufbau der Pflichtschu-
len, über die Führung ganztägiger Schulformen und die Führung 
eines Campus an allgemein bildenden Pflichtschulen sowie über 



 

Schülerheime entscheidet die Landesregierung. 
 
(2) ... 
(3) Soweit die Durchführung von Schulversuchen im Sinne des § 7 
Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, die äußere Orga-
nisation der öffentlichen Pflichtschulen berührt, kann die Landes-
regierung Abweichungen von den Bestimmungen dieses Haupt-
stückes mit dem Bund vereinbaren. 
 
(4) ... 
(5) ... 
 
§ 40. (1) Die Errichtung, Teilung, Auflassung und Verlegung einer 
Pflichtschule, die Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung 
einer allgemein bildenden Pflichtschule als ganztägige Schulform, 
die Festlegung der Organisationsform der Tagesbetreuung sowie 
die Errichtung und Auflassung eines Schülerheimes bedarf der 
Bewilligung der Landesregierung. 
(2) ... 
(3) ... 
 
§ 57. (1) ... 
(2) Die Zahl der Unterrichtsstunden an einem Tag darf für Schüler 
der ersten und zweiten Schulstufe höchstens fünf, für Schüler der 
dritten und vierten Schulstufe höchstens sechs, für Schüler der 
fünften Schulstufe höchstens sieben, für Schüler der sechsten 
Schulstufe höchstens acht und für Schüler ab der siebenten 
Schulstufe höchstens neun betragen. Zur Abhaltung des Unter-
richts in den Pflichtgegenständen Leibesübungen, Werkerziehung, 
Hauswirtschaft, Musikerziehung, in den Freigegenständen und in 
den unverbindlichen Übungen sowie zur Abhaltung des Förderun-
terrichts darf diese Stundenanzahl mit Zustimmung des Stadt-

die Organisationsform der Schülerheime entscheidet die Landes-
regierung. 
(2) ... 
(3) Soweit die Durchführung von Schulversuchen im Sinne des § 7 
Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fas-
sung BGBl. I Nr. 26/2008, die äußere Organisation der öffentli-
chen Pflichtschulen berührt, kann die Landesregierung Abwei-
chungen von den Bestimmungen dieses Hauptstückes mit dem 
Bund vereinbaren. 
(4) ... 
(5) ... 
 
§ 40. (1) Die Errichtung, Teilung, Auflassung und Verlegung einer 
Pflichtschule, die Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung 
einer allgemein bildenden Pflichtschule als ganztägige Schulform 
oder Campus, die Festlegung der Organisationsform der Tages-
betreuung sowie die Errichtung und Auflassung eines Schülerhei-
mes bedarf der Bewilligung der Landesregierung. 
(2) ... 
(3) ... 
 
§ 57. (1) ... 
(2) Die Zahl der Unterrichtsstunden an einem Tag darf für Schüler 
der ersten und zweiten Schulstufe höchstens fünf, für Schüler der 
dritten und vierten Schulstufe höchstens sechs, für Schüler der 
fünften Schulstufe höchstens sieben, für Schüler der sechsten 
Schulstufe höchstens acht und für Schüler ab der siebenten 
Schulstufe höchstens neun betragen. Zur Abhaltung des Unter-
richts in den Pflichtgegenständen Bewegung und Sport, Werker-
ziehung, Hauswirtschaft, Musikerziehung, in den Freigegenstän-
den und in den unverbindlichen Übungen sowie zur Abhaltung des 
Förderunterrichts darf diese Stundenanzahl mit Zustimmung des 



 

schulrates für Wien bis einschließlich der sechsten Schulstufe um 
höchstens eine Stunde täglich überschritten werden. 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
(5a) ... 
(6) ... 
(7) ... 
(8) Der Vormittagsunterricht darf nicht länger als fünf Unterrichts-
stunden dauern. Wenn der Nachmittag unterrichtsfrei ist, kann mit 
Zustimmung des Stadtschulrates für Wien eine sechste Stunde 
am Vormittag angesetzt werden. Zur Abhaltung des Unterrichtes 
in den Pflichtgegenständen Leibesübungen, Werkerziehung, 
Hauswirtschaft, Musikerziehung, in den Freigegenständen und 
den unverbindlichen Übungen sowie zur Abhaltung des Förderun-
terrichts kann mit Zustimmung des Stadtschulrates für Wien für 
Schüler der Polytechnischen Schule und der Sonderformen der 
Hauptschulen auch bei Nachmittagsunterricht der Vormittagsun-
terricht sechs Stunden dauern. 
(9) ... 
(10) ... 

Stadtschulrates für Wien bis einschließlich der sechsten Schulstu-
fe um höchstens eine Stunde täglich überschritten werden. 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
(5a) ... 
(6) ... 
(7) ... 
(8) Der Vormittagsunterricht darf nicht länger als fünf Unterrichts-
stunden dauern. Wenn der Nachmittag unterrichtsfrei ist, kann mit 
Zustimmung des Stadtschulrates für Wien eine sechste Stunde 
am Vormittag angesetzt werden. Zur Abhaltung des Unterrichtes 
in den Pflichtgegenständen Bewegung und Sport, Werkerzie-
hung, Hauswirtschaft, Musikerziehung, in den Freigegenständen 
und den unverbindlichen Übungen sowie zur Abhaltung des För-
derunterrichts kann mit Zustimmung des Stadtschulrates für Wien 
für Schüler der Polytechnischen Schule und der Sonderformen der 
Hauptschulen auch bei Nachmittagsunterricht der Vormittagsun-
terricht sechs Stunden dauern. 
(9) ... 
(10) ... 



 

Änderung des Wiener Kindertagesheimgesetzes 
 

TEXTGEGENÜBERSTELLUNG 
 

Geltende Fassung 
 
§ 3 (1) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) … 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
 

Fassung laut Entwurf 
 
§ 3 (1) ... 
 
(1a) Kindertagesheime gemäß § 3 Abs. 1 und ganztägige 
Schulformen gemäß § 29 Wiener Schulgesetz, LGBl. für Wien 
Nr. 20/1976, in der geltenden Fassung, können unter den Vor-
aussetzungen des § 29a Wiener Schulgesetz als gemeinsame 
Bildungseinrichtungen geführt werden und führen die Be-
zeichnung Campus. 
 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
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